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  2. Einnahmenaufteilung des VRR-Regeltarifes  

 

 

2.7 Beschlussfassung und Revision der Einnahmenaufteilung 

Ab Beschlussfassung zur Einnahmenaufteilung 2013 treten zur Beschlussfassung 

und Revision folgende Regelungen in Kraft: 

 Nach Abschluss der Beratungen der Einnahmenaufteilungsergebnisse im Exper-

tenteam und AK WA erfolgt eine Empfehlung für die Gesellschafterversammlung 

KViV. 

 Die Vorlage mit der ‚endgültigen‘ Einnahmenaufteilung wird von den Unterneh-

mensleitern zunächst nur in der Gesellschafterversammlung KViV und nicht im 

Unternehmensbeirat behandelt. 

 Die Unternehmen erhalten eine Frist von vier Wochen nach der o.g. Gesell-

schafterversammlung KViV, um Einsprüche gegen das Ergebnis oder eventuell 

festgestellte Fehler bei der Datenerhebung oder Datenlieferung mit einer ent-

sprechenden Begründung vorzutragen. 

 Das Expertenteam und der AK WA befassen sich kurzfristig mit diesen Einga-

ben und geben ein entsprechendes Votum für die Gesellschafterversammlung 

KViV und den Unternehmensbeirat ab. 

 Nach Beschlussfassung im Unternehmensbeirat und dem Verwaltungsrat ist das 

Ergebnis der Einnahmenaufteilung endgültig und kann nur noch im Wege bilate-

raler Vereinbarungen zwischen den Unternehmen nachträglich geändert werden 

ohne dass die anderen an der Einnahmenaufteilung beteiligten Unternehmen 

betroffen werden. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


